
Die Reform der Kinder- und Jugendhilfe wird seit 
mehreren Jahren intensiv fachlich und politisch 
vorbereitet. Bereits in zwei zurückliegenden Legis-
laturperioden wurden zentrale Weichenstellungen 
diskutiert, Beteiligungsprozesse durchgeführt und 
Erwartungen formuliert. Mit dem vorliegenden Re-
ferentenentwurf wird diese Entwicklung nun in einer 
dritten Legislaturperiode fortgeführt.

Der Evangelische Erziehungsverband e.V. (erev) wür-
digt die Kontinuität dieses Reformprozesses sowie 
den Anspruch, die Kinder- und Jugendhilfe inklusiv, 
präventiv und zukunftsfähig weiterzuentwickeln.

Der Entwurf enthält neben kritischen Punkten auch 
fachlich relevante Weiterentwicklungen. Hierzu zäh-
len insbesondere die stärkere systematische Veran-
kerung inklusiver Leistungen, die Erweiterung von 
Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Hil-
fearten, die Integration beruflicher Teilhabeleistun-
gen in das SGB VIII sowie die Weiterentwicklung der 
Frühförderung. Diese Aspekte sind ausdrücklich zu 
begrüßen.

Mit der Dauer und Tiefe des Prozesses steigt jedoch 
auch die Erwartung, dass die vorliegenden Regelun-
gen fachlich tragfähig, rechtlich klar und praktisch 
umsetzbar sind.

Vor diesem Hintergrund sieht der erev im aktuellen 
Referentenentwurf grundlegenden Klärungsbedarf. 
Insbesondere die Verlagerung der Steuerungslo-
gik von der individuellen Bedarfsermittlung hin zu 
strukturellen Angebotsformen bedarf einer kriti-
schen Neubewertung.

§ 1 SGB VIII-E – Recht auf Entwicklung und 
Teilhabe

Die Erweiterung des § 1 SGB VIII um das Recht auf 
volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft wird ausdrücklich begrüßt. 
Die Orientierung an einem inklusiven Verständnis von 
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Vorwort

Kinder- und Jugendhilfe sowie die Annäherung an 
die Systematik der UN-Behindertenrechtskonventi-
on stellen einen wichtigen fachlichen Fortschritt dar.

Im weiteren Gesetzestext entsteht jedoch ein Span-
nungsverhältnis: Während § 1 einen klaren individu-
ellen Teilhabeanspruch formuliert, werden nachfol-
gend strukturelle Steuerungsmechanismen etabliert, 
die geeignet sind, diesen Anspruch in der Praxis ein-
zuschränken.

§ 5 SGB VIII-E – Wunsch- und Wahlrecht

Das Wunsch- und Wahlrecht ist ein zentraler Be-
standteil der Subjektstellung junger Menschen und 
ihrer Familien.

Die stärkere Orientierung an infrastrukturellen An-
geboten sowie die Einführung von Zumutbarkeits-
prüfungen schränken dieses Recht in seiner prakti-
schen Wirksamkeit ein. Ein wirksames Wunsch- und 
Wahlrecht setzt reale Alternativen voraus. Fehlen 
diese, bleibt es formal bestehen, verliert jedoch an 
praktischer Bedeutung.

§ 10b SGB VIII-E – Verfahrenslotsen

Die Verstetigung und die Ausweitung der Verfahrens-
lotsinnen und -lotsen wird grundsätzlich begrüßt.

Das Aufgabenprofil bleibt jedoch unklar. Insbeson-
dere ist sicherzustellen, dass die Bedarfsermittlung 
als Kernbestandteil der Hilfeplanung nicht in vorge-
lagerte Strukturen verlagert wird.

§ 13 SGB VIII-E – Jugendsozialarbeit

Die Stärkung der Jugendsozialarbeit wird fachlich 
unterstützt.

Kritisch ist jedoch ihre Vorrangstellung im Zusam-
menspiel mit § 27a SGB VIII-E. Jugendsozialarbeit 
und Hilfen zur Erziehung folgen unterschiedlichen 
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liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ausgangssituation
In unserem Rundschreiben 1/2019 haben wir Sie auf 
den aktuellen Prozess im Kontext der Weiterentwick-
lung der Kinder- und Jugendhilfe Mitreden – Mitge-
stalten hingewiesen. 
 Im Rahmen des Prozesses der Arbeitsgruppe wurden 
bisher folgende Themen bearbeitet:
• Wirksamer Kinderschutz und mehr Kooperation
• Unterbringung junger Menschen außerhalb der 

eigenen Familie 

Als Parallelprozess wurde eine wissenschaftliche 
Erhebung zum Thema hochproblematische Kinder-
schutzverläufe: Betroffenen eine Stimme geben in-
itiiert. 

1. Wirksamer Kinderschutz  
und mehr Kooperation  

In der Diskussion zum Thema Kinderschutz und mehr 
Kooperation wurden unter anderem folgende Berei-
che diskutiert:
• Heimaufsicht,
• Kooperation von Kinder-, Jugendhilfe und Ge-

sundheitswesen, 
• Schnittstelle Justiz, 
• Beteiligung, 
• Auslandsmaßnahmen und die Anmerkungen aus 

dem öffentlichen Forum.

Beispielhaft werden wesentliche Punkte aus der 
Diskussion zu diesem Schwerpunkt im Folgenden 
dargestellt. Diese spiegeln nicht die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppe, sondern die wesentlichen Diskussions-
stränge wider. 

• Die Weitergabe von Informationen im Kontext 
familienrechtlicher Verfahren muss eine Passung 
zu den schutzbedürftigen Daten der jungen Men-
schen und Familien aufweisen. 

• Auslandsmaßnahmen sind unter der Perspektive 
geeignet und notwendig zu betrachten und nicht 
als letztes »pädagogisches Mittel«.

• Die Definition von »Zuverlässigkeit des Trägers« 
im Kontext der Diskussion zum Thema Heimauf-
sicht ist zu präzisieren und genauer zu fassen.

• Die »Trägerautonomie beim Liquiditätsnachweis« 
ist zu beachten.

• Die Ombudsstellen sind unabhängig und regelhaft 
zu finanzieren. 

• Der Einrichtungsbegriff sollte familienanaloge 
Wohnformen umfassen.

• Grundsätzlich gilt, dass formalisierte Meldever-
fahren im Rahmen des Kinder schutzes die Gefahr 
der Verantwortungsdelegation mit sich bringen.

• Schutzkonzepte für junge Menschen in Gemein-
schaftsunterkünften sind notwendig.

• Überstandardisierungen im Rahmen der Diskus-
sion zum Kinderschutz bringen die Gefahr der 
fehlenden passenden Hilfen mit sich.

• Junge Volljährige sind oft dem Verschiebebahnhof 
zwischen dem SGB VIII und dem SGB XII ausge-
setzt. 

• Der Begriff der Mitwirkungsbereitschaft ist zu 
streichen und hierbei die inklusive Umgestaltung 
der Maßnahmen zu berücksichtigen.

2. Unterbringung außerhalb der eigenen Familie: 
Kindesinteressen wahren – Eltern unterstützen 
– Familien stärken

Im Rahmen der Diskussion wurden folgende Punkte 
• Beteiligung, Beratung und Unterstützung der El-

tern,
• Schutz kindlicher Bindung bei Hilfen außerhalb 

der eigenen Familie, 
• Unterstützung bei Verselbstständigung und Über-

gangsgestaltung  
• Beratung und Unterstützung der Pflegeeltern, 
• Heimerziehung und Inobhutnahmen 
erörtert.

In der Diskussion wurde deutlich, dass aus empiri-
scher Sicht vieles bekannt ist, aber sich die Kennt-
nisnahme von diesen Untersuchungen zum Teil noch 
unzureichend gestaltet. Im Rahmen der Diskussion zu 
Standards im Kontext der Elternarbeit können diese 
der Beziehungsqualität der Arbeit entgegenstehen, 
wenn der Rahmen zu eng gesteckt ist. Die Grenzen 
der Elternarbeit bei fehlenden Möglichkeiten der 
leiblichen Bezugsperson müssen Berücksichtigung 
finden. Die geteilte Zuständigkeit – insbesondere 
bei behinderten Kindern – sollte abgebaut werden, 
damit eine Nachbetreuung auch mit längerfristiger 
Perspektive erfolgen kann. Die Rückführung ist nicht 
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fachlichen Logiken. Eine Substitution individueller 
Hilfen durch strukturelle Angebote wird komplexen 
Bedarfslagen nicht gerecht.

Zugleich ist klarzustellen, dass Hilfen zur Erziehung 
bereits heute in hohem Maße sozialräumlich ausge-
richtet sind und kein Gegenmodell zu sozialräumli-
chen Ansätzen darstellen.

§§ 27 und 27a SGB VIII-E – Hilfen zur 
Erziehung

Der individuelle Rechtsanspruch bleibt formal beste-
hen, wird jedoch durch die Vorranglogik infrastruk-
tureller Angebote in seiner praktischen Wirksamkeit 
relativiert.

Positiv hervorzuheben ist, dass der Entwurf die Kom-
binierbarkeit unterschiedlicher Hilfearten ausdrück-
lich vorsieht und damit komplexe Bedarfslagen bes-
ser abbilden kann.

Gleichzeitig schafft die vorgesehene Vorrangprüfung 
eine strukturelle Zugangshürde. Es besteht die Ge-
fahr, dass sich Bedarfe an vorhandenen Angeboten 
orientieren müssen, anstatt dass Angebote aus Be-
darfen entwickelt werden.

Zudem ist kritisch zu bewerten, dass therapeutische 
Leistungen zwar ausdrücklich als Bestandteil der 
Hilfen zur Erziehung benannt werden, ihre Finanzie-
rung jedoch teilweise aus dem System der Jugend-
hilfe herausgelöst und an Regelungen der gesetzli-
chen Krankenversicherung gebunden wird. Dadurch 
entsteht ein Systembruch zwischen pädagogischen 
und therapeutischen Leistungen, der die notwendige 
Verzahnung beider Bereiche erschwert.

Aus Sicht des erev sollte die Vorrangregelung auf-
gehoben und durch ein Gleichrangigkeitsprinzip er-
setzt werden.

§ 80 und § 80a SGB VIII-E – 
Jugendhilfeplanung und Infrastruktur

Die Stärkung infrastruktureller Angebote ist grund-
sätzlich geeignet, präventive und inklusive Struktu-
ren auszubauen.

Zugleich verschiebt sich die Steuerungslogik von der 
individuellen Bedarfsermittlung hin zu einer stärker 
strukturellen Angebotssteuerung.

Besonders kritisch ist, dass die Ausgestaltung infra-
struktureller Leistungen – insbesondere im Bereich 
der Bildungs- und Teilhabeassistenz – weitgehend 
dem Landesrecht überlassen bleibt. Einheitliche 
Qualitätsstandards, klare Zuständigkeiten sowie 
transparente Finanzierungsstrukturen sind nicht 
bundeseinheitlich geregelt.

Dies führt zu erheblichen Unsicherheiten für Träger 
und birgt das Risiko regional stark unterschiedlicher 
Versorgungsstandards. Aus Sicht des erev bedarf es 
hier bundeseinheitlicher Mindeststandards zur Si-
cherstellung vergleichbarer Lebensverhältnisse.
 

§§ 36 ff. SGB VIII-E – Hilfe- und 
Leistungsplanung

Vor dem Hintergrund dieser veränderten Steue-
rungslogik kommt der Hilfeplanung eine besondere 
Bedeutung zu.

Die Hilfeplanung ist das zentrale Instrument zur Si-
cherstellung passgenauer Hilfen, fachlicher Qualität 
und Beteiligung.

Für individuelle Leistungen ist sie verbindlich aus-
zugestalten.

Auch bei infrastrukturellen Leistungen bedarf es 
einer nachvollziehbaren Bedarfseinschätzung so-
wie einer regelmäßigen Überprüfung. Diese kann in 
vereinfachten, sozialräumlich orientierten Verfahren 
erfolgen und ersetzt nicht die individuelle Hilfepla-
nung im Einzelfall.

Die Frühförderung stellt dabei ein fachlich etablier-
tes, eigenständiges interdisziplinäres System dar, in 
dem anstelle der Hilfeplanung andere abgestimmte 
Planungsinstrumente zur Anwendung kommen.
 

§§ 35a ff. SGB VIII-E – Eingliederungshilfe

Die Integration der Eingliederungshilfe wird begrüßt.
Positiv hervorzuheben sind insbesondere:

•	 die eigenständige Verankerung der Frühförde-
rung als interdisziplinäres Leistungssystem,

•	 die Integration von Leistungen zur beruflichen 
Teilhabe in das SGB VIII,

•	 die Möglichkeit zur Kombination unterschiedli-
cher Hilfeformen.
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Gerade die Einbindung beruflicher Teilhabeleis-
tungen stellt einen erheblichen Mehrwert dar, weil 
Übergänge für junge Menschen aus Hilfesettings 
stabiler gestaltet und Systembrüche reduziert 
werden können.

Ebenfalls positiv zu bewerten ist die Möglichkeit der 
Begleitung bei Krankenhausaufenthalten durch ver-
traute Bezugspersonen.

Gleichzeitig bleibt die konkrete Ausgestaltung der 
Personenzentrierung sowie der Zugangsvorausset-
zungen weiterhin klärungsbedürftig.

§§ 77 und 78 ff. SGB VIII-E – 
Leistungserbringungsrecht

Die Regelungen zum Leistungserbringungsrecht sind 
für die Umsetzung der Reform von zentraler Bedeu-
tung.

Kritisch ist insbesondere, dass Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit als Kriterien für die Eignung von Leis-
tungserbringern normativ verankert werden. Dies 
kann insbesondere hochintensive und spezialisier-
te Hilfen strukturell benachteiligen, da deren Kos-
tenstrukturen nicht ohne Weiteres mit pauschalen 
Wirtschaftlichkeitsmaßstäben abgebildet werden 
können.

Zugleich bleibt unklar, wie die Verhandlung von Leis-
tungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsverein-
barungen unter den Bedingungen unterschiedlicher 
landesrechtlicher Regelungen konkret ausgestaltet 
wird, insbesondere vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher Zuständigkeiten, Finanzierungsverant-
wortungen und Verhandlungsebenen.

Für Träger, die in mehreren Bundesländern tätig sind, 
entsteht dadurch ein erhebliches Maß an Unsicher-
heit und sinkender Planungssicherheit.

Positiv hervorzuheben sind die stärkere Transparenz 
gegenüber Leistungsberechtigten sowie die Verlage-
rung von Streitigkeiten in die Sozialgerichtsbarkeit.

Insgesamt besteht hier erheblicher Konkretisie-
rungsbedarf.

§§ 42 ff. SGB VIII-E – Junge Geflüchtete

Die vorgesehenen Regelungen werfen erhebliche 
fachliche und rechtliche Fragen auf.

Ordnungspolitische Instrumente wie Bußgelder ste-
hen im Spannungsverhältnis zu den Grundprinzipien 
der Kinder- und Jugendhilfe. Einschränkungen von 
Rechtsschutzmöglichkeiten schwächen die Position 
besonders vulnerabler junger Menschen erheblich.

Es ist sicherzustellen, dass für junge geflüchtete 
Menschen dieselben fachlichen Maßstäbe, Rech-
te und Zugänge gelten wie für alle anderen jungen 
Menschen.

§ 85 SGB VIII-E – Länderöffnungsklausel

Die Länderöffnungsklausel führt zu einer erhebli-
chen Fragmentierung der Kinder- und Jugendhilfe.

Unterschiedliche Zuständigkeiten, Finanzierungs-
logiken und Verhandlungsstrukturen können zu re-
gional stark divergierenden Rahmenbedingungen 
führen. Dies betrifft insbesondere die Verhandlung 
von Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungs-
vereinbarungen, die künftig unter unterschiedlichen 
landesrechtlichen Rahmenbedingungen erfolgen.

Dadurch verlieren die Rahmenbedingungen erheb-
lich an Vergleichbarkeit, Verlässlichkeit und Pla-
nungssicherheit.

Gesamtbewertung und zentrale 
Anforderungen

Der Referentenentwurf enthält wichtige Impulse für 
eine Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe.

Gleichzeitig zeigt sich eine grundlegende Verschie-
bung von einem primär bedarfsorientierten hin zu 
einem stärker strukturorientierten System. Der in-
dividuelle Rechtsanspruch bleibt formal bestehen, 
wird jedoch in seiner praktischen Wirksamkeit ein-
geschränkt.

Die Vorrangstellung infrastruktureller Angebote 
birgt das Risiko, dass passgenaue Hilfen zugunsten 
vorhandener Strukturen zurückgedrängt werden.

Die Hilfeplanung wird in ihrer zentralen Funktion 
relativiert, während die infrastrukturelle Steuerung 
ohne verbindliche Mindeststandards ausgeweitet 
wird.

Für die Trägerlandschaft entstehen zusätzliche Unsi-
cherheiten, insbesondere im Hinblick auf Entgeltver-
handlungen, Zuständigkeiten und die Finanzierung 
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tern,
• Schutz kindlicher Bindung bei Hilfen außerhalb 

der eigenen Familie, 
• Unterstützung bei Verselbstständigung und Über-

gangsgestaltung  
• Beratung und Unterstützung der Pflegeeltern, 
• Heimerziehung und Inobhutnahmen 
erörtert.

In der Diskussion wurde deutlich, dass aus empiri-
scher Sicht vieles bekannt ist, aber sich die Kennt-
nisnahme von diesen Untersuchungen zum Teil noch 
unzureichend gestaltet. Im Rahmen der Diskussion zu 
Standards im Kontext der Elternarbeit können diese 
der Beziehungsqualität der Arbeit entgegenstehen, 
wenn der Rahmen zu eng gesteckt ist. Die Grenzen 
der Elternarbeit bei fehlenden Möglichkeiten der 
leiblichen Bezugsperson müssen Berücksichtigung 
finden. Die geteilte Zuständigkeit – insbesondere 
bei behinderten Kindern – sollte abgebaut werden, 
damit eine Nachbetreuung auch mit längerfristiger 
Perspektive erfolgen kann. Die Rückführung ist nicht 
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komplexer Hilfen.

Zentrale Anforderungen des erev

•	 Aufhebung der Vorrangregelung zugunsten ei-
nes Gleichrangigkeitsprinzips

•	 Verbindliche Hilfeplanung für individuelle Leis-
tungen sowie angemessene Verfahren zur Be-
darfseinschätzung bei infrastrukturellen Ange-
boten

•	 Einführung bundeseinheitlicher Mindeststan-
dards für infrastrukturelle Leistungen

•	 Klare und verlässliche Rahmenbedingungen für 
Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungs-
vereinbarungen

•	 Sicherstellung der Finanzierbarkeit integrierter 
pädagogisch-therapeutischer Hilfen

•	 Gewährleistung gleicher Rechte und Zugänge 
für alle jungen Menschen

Schlussbemerkung

Eine zukunftsfähige Kinder- und Jugendhilfe muss 
sich daran messen lassen, ob sie individuelle Lebens-
lagen differenziert wahrnimmt und passgenaue Hil-
fen ermöglicht.

Inklusion gelingt nicht durch Standardisierung, son-
dern durch die konsequente Ausrichtung von Struk-
turen an individuellen Bedarfen.
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